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Gleiche Rechte und Pflichten

Liebe Leserinnen und Leser

«Aber wir können doch nicht alle Not Lei-
denden dieser Welt aufnehmen in der
Schweiz!» Wie oft habe ich diesen Satz
schon gehört; und nicht nur in der
Schweiz. Sicher können wir das nicht.
Aber man kann es keinem Menschen ver-
denken, der in unsicheren Verhältnissen
lebt, dass er sich auf die Suche und den
Weg in ein schöneres Leben macht. Wir
Mitteleuropäer haben kein grösseres
Recht auf einen Platz in der Sonne als an-
dere. Die meisten Flüchtlinge haben auch
gar keine Wahl. So kann man die, die es
bis hierher geschafft haben, nicht negie-
ren. Sie verschwinden nicht, wenn man
sie geflissentlich übersieht, sie an den
Rand der Gesellschaft drückt.
Nicht erst als Deutsche in der Schweiz
weiss ich, was es heisst fremd zu sein,
sich integrieren zu wollen und zu müs-
sen. Während eines dreijährigen Aufent-
haltes in China durfte ich in einer völlig
fremden Kultur leben. Ich durfte täglich
Denkweisen und Verhaltensmuster erle-
ben, die meinem Weltbild so gar nicht
entsprachen. Ich durfte die Erfahrung ma-
chen, wie es ist, täglich intensiv eine
Sprache zu lernen, die nicht das Gering-
ste mit meiner Muttersprache zu tun hat,
und sie doch nicht anwenden zu können,
weil mir ein geduldiger Übungspartner
fehlt. Dabei war mir unsere luxuriöse Si-
tuation immer bewusst: wir waren herz-
lich willkommen, hatten eine grossartige
materielle Basis, immer Kontakt mit den
Lieben daheim und jederzeit die Möglich-
keit, dorthin zurück zu kehren. Trotzdem
war es nicht immer einfach. Schwer vor-
stellbar, wie sich Menschen fühlen müs-
sen, über die man sich nicht freut, die
nicht wissen, wie sie weiter leben sollen
und wie es den zurück gebliebenen Ange-
hörigen geht.

Diese Erfahrungen sind der Grund, wa-
rum ich als Sprachpatin und im Vorstand
des Netzwerk Asyl mitarbeite. Integration
ist lebenswichtig – für die Gesellschaft
und für die einzelnen Menschen. Integra-
tion kann nur ein zweiseitiger Prozess
sein, aber erstmal müssen die Fremden
eine Chance bekommen.

Grit Möbius

Am 4. September 2011 sagten die
Zürcher Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger mit 61,39 % deut-

lich ja zur Teilrevision des kantonalen So-
zialhilfegesetzes. Menschen mit vorläufi-
gem Bleiberecht werden künftig nach
den Richtlinien der SKOS (Schweizeri-
sche Konferenz für Sozialhilfe) unter-
stützt. Das neue Bundesgesetz über
Ausländerinnen und Ausländer (AuG),
welches seit dem 1. Januar 2008 in Kraft
ist, und die Teilrevision des Asylgesetzes
haben im Bereich der vorläufig aufge-
nommenen Personen aus dem Asylbe-
reich zu einem grundlegendem System-
wechsel geführt.

Aufgrund dessen erwies es sich als not-
wendig, die Sozialhilfe für vorläufig auf-

genommene Personen neu zu regeln und
diese Personengruppe der ordentlichen
Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz
zu unterstellen.

Integration anstelle von

blosser Duldung

Der Regierungsrat des Kantons Zürich
legte dem Kantonsrat eine Vorlage vor,
welche verlangt, dass vorläufig Aufge-
nommene ebenfalls nach SKOS unter-
stützt werden. Er begründete dies unter
anderem damit, dass viele dieser Perso-
nen seit Jahren in der Schweiz leben und
nicht in ihre Heimatländer ausgeschafft
werden können, ja sie bleiben oft dauer-
haft in der Schweiz, sie sollen daher auch

nicht mehr nur geduldet werden, son-
dern auch integriert werden. Es ist nicht
einsichtig, dass diese Menschen weni-
ger Sozialhilfegelder erhalten sollen als
die andern. Ausserdem kann mit dieser
Gesetzesänderung auch die aktive beruf-
liche und soziale Integration dieser Per-
sonen gefordert und gefördert werden.
Das bedeutet, dass sie die gleichen
Rechte und Pflichten haben und dass neu
auch Sanktionsmöglichkeiten geltend ge-
macht werden können.

Referendum

Im Kantonsrat des Kantons Zürich wurde
diese Gesetzesänderung gutgeheissen.
Dagegen ergriff die SVP das konstruktive
Referendum, welches am 4. September

dem Volk zur Abstimmung unterbreitet
wurde. Die SVP wollte, dass die vorläufig
Aufgenommenen weiterhin nur nach den
Ansätzen der Asylfürsorge unterstützt
werden. Sie «befürchteten», dass anson-
sten der Zustrom von «Scheinasylanten»
in Zürich zunehmen würde.

Als Sozialdemokratin bin ich froh darüber,
dass die Bevölkerung des Kantons Zürich
dieses menschenverachtende Referen-
dum der SVP Bach ab geschickt hat und
den Menschen, die bei uns arbeiten, sich
zum Teil schon sehr gut in die Gesell-
schaft integriert haben, die gleichen
Rechte zugesteht, wie allen andern auch.

Emy Lalli (Kantonsrätin SP)

Bildsujet der aktuellen Kampagne des UNHCR  «AsylbewerberInnen: Ein Leben auf der Schokoladenseite?»
© Reichl und Partner / Wolfgang Pohn
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Beispiel Asylzentrum Thurhof

Auf den eindrücklichen Besuch vor-
bereitet haben wir uns mit Hilfe
der empfehlenswerten Website

sg.ch/home/sicherheit/Asylwesen/zentren_fuer_
asylsuchende0/zentrum_thurhof.html

Der stellvertretende Leiter machte uns
folgende Angaben: Der Kanton St. Gallen
hatte das Glück, ein 1778 von Abt Beda
gegründetes Knabenheim samt Infra-
struktur übernehmen zu können. Die drei
anderen Asylzentren (im Aargau «Durch-
gangszentrum» genannt) des Kantons
sind deshalb nicht in allem vergleichbar.

Für die 127 im Thurhof Oberbüren unter-
gebrachten Asylsuchenden (wovon 27 im
Jugendprogramm), stehen insgesamt
1810 Stellenprozente zur Verfügung. Die
hier Angestellten sind beruflich qualifi-
ziert, arbeiten z.T. seit vielen Jahren hier
und sind entsprechend erfahren. Sie füh-
len sich von den Vorgesetzten, auch von
der zuständigen Regierungsrätin unter-
stützt. Die Asylsuchenden sind je nach
Andrang 4-18 Monate hier und werden
dann einer Gemeinde zugeteilt. Kinder
besuchen die interne Schule, bis sie in die
Volksschule übertreten können.
Das Betreuungsteam hat mit dem Migra-
tionsamt zusammen eine «Betreuungs-
ausrichtung» erarbeitet, an welchem sich
das Unternommene messen lässt. Sie
gibt Auskunft über «Problematik der Be-
wohner», «Konzeptionelle Ausrichtung /
Leitbild», «Umsetzung in den Zentrums-
alltag» und «Entwicklungen im Asylbe-
reich». Die Lektüre lässt lange Erfahrung
und gemeinsame Reflexion erkennen.

Betreuung rund um die Uhr

Der Rundgang im Thurhof liess uns eine
klare räumliche und zeitliche Strukturier-
ung erleben. Arbeitszeit, Pausen und
Freizeit sind klar unterschieden. Rund um
die Uhr, auch an Wochenenden ist je-
mand vom Personal anwesend. Die Asyl-
suchenden haben ihr «Ämtli» im Haus
oder im Areal. Die meisten arbeiten in
einem Atelier bzw. einer Lernwerkstätte
(Schlosserei, Spenglerei, Veloreparatur,
Schneiderei, Computer, Kochen). Diese
Kursmodule dauern zwei Monate und er-
setzen keine Lehre, doch können die
Frauen und Männer hier ihre Talente ent-
falten und gewisse nützliche Fertigkeiten
erlernen. Wer ein Modul absolviert hat,
erhält eine Bestätigung mit Anerken-
nungsurkunde (bisher nur in Deutsch aus-
gestellt, künftig mehrsprachig).

Wir haben erlebt, dass das Ziel Wiederer-
langung, Erhaltung und Förderung selbst-
verantwortlicher Lebensgestaltung nicht
nur auf dem Papier steht, sondern den
Fachleuten ein Herzensanliegen ist. Auch
sportliche und kulturelle Entfaltung und
Betätigung werden ermuntert und geför-
dert. So lernen die Leute Deutsch im an-
gebotenen Unterricht ebenso wie im täg-
lichen Umgang.

Offene Kommunikation

Die Behörden und Betreuenden legen
grossen Wert darauf, dass bekannt wird,
was hier geschieht. Entsprechend sorg-
fältig wurden wir informiert, herumge-
führt. Dabei hatten wir Gelegenheit zu
Gesprächen mit Asylsuchenden wie mit
Betreuenden, die sich über den Besuch
freuten. Auch wurden wir ausgezeichnet
dokumentiert. Wir erlebten den Besuch
zweier Polizisten, welche die Einrichtung
von innen kennen lernen wollten. Die Zu-
sammenarbeit mit der Polizei klappe gut,
wurde uns versichert.

Zur Ausrichtung des Zentrums gehört
«Vorbereitung auf die Integration in die
Schweiz oder Rückkehr in das Herkunfts-
land». Was hier geschieht, wirkt zweifel-
los integrativ, doch wird nicht von «Inte-
gration» gesprochen. Die Asylsuchenden
lernen vieles, das ihnen dient, ob sie nun
in der Schweiz bleiben oder zurückkehr-
en. Abgewiesene landen also nicht auf
dem «Abstellgeleise». Nach einigen An-
laufschwierigkeiten ist die Einrichtung
von der Dorfbevölkerung zumindest tole-
riert. Einige Bewohner samt Behörde zei-
gen sich gar offen und interessiert, was
den Asylsuchenden zugute kommt,
wenn sie ins Dorf gehen. (mh)

Im Aargau wurden Freiwillige des
Netzwerks Asyl in all den Jahren noch
nie von offizieller Seite zu einem Be-
such in einer Unterkunft eingeladen.
Im Gegenteil: Unerwünscht, Besuchs-
verbot! Gerade so, als ob es etwas zu
verstecken gäbe.

Die Asylbewerberbetreuung im Kan-
ton Aargau ist für die Öffentlichkeit ei-
ne Unbekannte. Man erfährt von der
Existenz nur, wenn es zu Gewalt, Dieb-
stählen und Drogenhandel in Unter-
künften kommt oder keine neuen Un-
terkünfte gefunden werden. Seit Jah-
ren versucht das Netzwerk Asyl, Anlie-
gen aus der Praxis dem Kantonalen
Sozialdienst näherzubringen. Aber er
beisst ein ums andere Mal auf Granit.
Kein Bedarf, kein Interesse. Und keine
Informationen – die Anfragen per Mail
laufen ins Leere: «Den Mitarbeitenden
des Fachbereiches Unterbringung und
Betreuung (FUBA) stehen Arbeitsin-
strumente zur Verfügung, welche der
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.»
Das kantonale Öffentlichkeitsprinzip
scheint hier noch nicht ganz angekom-
men zu sein, ebenso wenig wie die
Einsicht in die Notwendigkeit einer akt-
iven Informationspolitik und Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft.

Merkwürdigerweise braucht der KSD
kein Betreuungskonzept, um die rund
2500 Asylsuchenden aus aller Welt,
von Kriegsflüchtlingen über unbeglei-
tete Minderjährige bis hin zu neun-
köpfigen Familien, zu betreuen. Im Kri-
senfalle kommt Securitas, das ist zwar
teuer, aber fördert die Abwehr der
Öffentlichkeit.

Das Beispiel aus St. Gallen zeigt, es
gibt auch andere Ansätze – eine zielor-
ientierte Zusammenarbeit der Betreu-
ten, der Betreuer und der Gesellschaft.
Das wäre doch ein Versuch wert! (ve)

Das Öffentlichkeitsprinzip umfasst neben der
behördlichen Informationspflicht vor allem
das Recht auf Zugang zu amtlichen Doku-
menten. Bisher waren diese, abgesehen von
Ausnahmefällen, grundsätzlich geheim. Mit
der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips
erfolgt ein Systemwechsel. Neu ist ein
Dokument grundsätzlich öffentlich zugäng-
lich, ausser sein Inhalt sei auf Grund einer
besonderen Gesetzesvorschrift oder wegen
überwiegender öffentlicher oder privater
Interessen geheim zu halten.

© Thurhof - Lernwerkstätte Veloreparatur
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Jahrelange Asylsozialhilfe verhindert Integration

Im Gegensatz zum Kanton Zürich ist
der Kanton Aargau im Umgang mit
Asylsuchenden um Jahre rückständi-

ger. Hier werden nicht einmal vorläufig
aufgenommene Personen, welche mehr
als 7 Jahre in der Schweiz leben (so ge-
nannte VA7+), nach SKOS Richtlinien un-
terstützt. Dies entgegen der Empfehlung
des Vorstands der Konferenz der kanto-
nalen SozialdirektorInnen (SODK) im Jah-
re 2007. Im gemeinsam mit den Kanto-
nen, dem Schweizerischen Gemeinde-
und Städteverband und der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)
erarbeiteten Papier ist folgendes zu le-
sen: «Mit der Inkraftsetzung des neuen
Asyl- und Ausländergesetzes findet ein
grundlegender Systemwechsel im Be-
reich der vorläufig aufgenommenen Per-
sonen (VA) statt. So sollen VA nicht mehr
wie bis anhin «aufbewahrt», sondern
nach Erhalt des rechtskräftigen Entschei-
des über die vorläufige Aufnahme in die
Gesellschaft integriert werden. Damit
trägt der Bund der Tatsache Rechnung,
dass die überwiegende Mehrheit aller
vorläufig Aufgenommenen dauerhaft in
der Schweiz verbleibt».

Gemäss Asylstatistik vom August 2011,
leben im Kanton Aargau 1049 vorläufig
aufgenommene Personen. Davon sind
407 Personen seit mehr als sieben Jahr-
en in der Schweiz. Ein grosser Teil von
ihnen ist heute arbeitslos, da ihnen bis
Ende 2006 der Zugang zum Arbeitsmarkt
durch den so genannten Inländervorrang
praktisch verwehrt geblieben ist.

Aufgenommen

Das Ehepaar D kam vor über 15 Jahren
als Asylsuchende in die Schweiz und wur-
de dem Kanton Aargau zugewiesen.
Nach knapp zwei Jahren erhielten sie die
vorläufige Aufnahme. Beide haben in ihr-
er Heimat ein Hochschulstudium abge-
schlossen. Der Vater ist Chemiker, die
Mutter Sprachlehrerin. Die drei Kinder
sind alle in der Schweiz geboren. Die
älteste Tochter besucht die zweite Klasse
der Bezirksschule und erzielt Bestnoten.

Ausgeschlossen

Zwischen 1998 und 2004 erhält der Vater
mehrere Stellenangebote als Hilfsarbei-
ter. Das Migrationsamt verweigert ihm
aber stets die Arbeitsbewilligung unter
dem Vorwand des Inländervorrangs. Zu-
tiefst verunsichert durch diese negativen

Erfahrungen und im Wissen, dass er
durch das zwiespältige Verhalten der Be-
hörden keine Chance hat, die finanzielle
Situation und den Aufenthaltsstatus sei-
ner Familie aus eigener Kraft zu verbes-
sern, leidet seine Gesundheit und er
muss sich in ärztliche Behandlung bege-
ben. Als 2007 die Bedingungen für den
Erhalt einer Arbeitsbewilligung endlich
gelockert werden, rafft sich der Vater auf,
besucht verschiedene Kurse und absol-
viert ein Praktikum in einem Restaurant.

Seine Zeugnisse und die Referenz des
Arbeitgebers sind hervorragend. Er be-
wirbt sich anschliessend an x Stellen,
jedoch ohne Erfolg. Die immer noch be-
nötigte Arbeitsbewilligung für den Stel-
lenantritt, die lange, behördlich verord-
nete Arbeitslosigkeit und sein Alter wer-
den zur unüberwindbaren Hypothek.

Ende 2007 reicht er ein Härtefallgesuch
ein, in der Hoffnung die Situation seiner
Familie verbessern zu können. Denn mit
einem Ausweis B wird keine Arbeitsbe-
willigung mehr benötigt und mit einer ge-
regelten Aufenthaltsbewilligung steigen
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ob-
wohl die ganze Familie nachweislich sehr
gut integriert ist, wird das Härtefallge-
such abgelehnt. Dieselbe Behörde, die
über Jahre den Zugang zum Arbeitsmarkt
blockiert hat, moniert nun die Fürsorge-
abhängigkeit der Familie. Diese für alle
Seiten unbefriedigende Situation wird für
weitere Jahre zementiert. Ohne B-Aus-
weis keine Arbeit, ohne Arbeit keinen
B-Ausweis.

Aufbewahrt

Familie D wird nach 15 Jahren in der
Schweiz wie viele andere VA7+ weiterhin
nur von der Asylsozialhilfe unterstützt
werden. Dies ist deutlich weniger als
nach SKOS-Richtlinien. Familie D hat in all
den Jahren gelernt, bescheiden zu leben.
Viel schlimmer zu ertragen sind die vielen
Demütigungen durch verschiedene Be-
hörden, das Ausgegrenzt sein, das nicht
Teilhaben können und dürfen. So können
die Kinder aus finanziellen Gründen in kei-
nem Sportverein mitmachen, keinen
Schwimmunterricht besuchen. Der Kan-
tonale Sozialdienst ist nicht bereit, die
Kosten für die Kinder zu übernehmen. Er
drängt die Familie in die soziale Isolation
und verletzt damit unter anderem die
Grundrechte der drei minderjährigen
Kinder.

Trauriges Fazit

Obwohl die Integration der vorläufig Auf-
genommenen im Interesse der ganzen
Gesellschaft und der Betroffenen liegt,
erfahren sie über Jahre grösstmögliche
Schikanen seitens der aargauischen Be-
hörden. Gesetzliche Spielräume werden
zumeist zuungunsten der Betroffenen
ausgelegt. So werden die VA7+ zum
Spielball zwischen dem Amt für Migra-
tion und Integration und dem Kantonalen
Sozialdienst, welcher für deren Betreu-
ung zuständig ist. Der Kantonale Sozial-
dienst sieht bis heute keinen Anlass, die-
se Menschen endlich aus der Asylsozial-
hilfe zu entlassen und sie in die Regel-
strukturen eines professionellen Gemein-
desozialdiensts zu überführen. Das Amt
für Migration und Integration anerkennt
die Notwendigkeit der Integration von
vorläufig Aufgenommen, aber leider nur
für die «Neuen Fälle». Wer seit mehr als 7
Jahren im Status der vorläufigen Aufnah-
me ausgeharrt hat, befindet sich weiter-
hin in einer ausweglosen Sackgasse. Wo
bleibt hier die Rechtsgleichheit! (fh)

Ohne Zukunft auf dem Abstellgleis

Damit Asylsuchende sich
zurechtfinden

5. Netzwerktagung
des Vereins Netzwerk Asyl Aargau

Samstag, 12. November 2011

mehr auf: www.netzwerkasyl.ch
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Ein Schlafplatz – dann Busse und Gefängnis

Soeben hat B die Einvernahme auf
der Staatsanwaltschaft Brugg hin-
ter sich. Die junge Mutter eines

5-jährigen Jungen und eines 5-monatigen
Töchterleins muss für drei Monate unbe-
dingt ins Gefängnis. Ihr Vergehen: Sie
lebt als abgewiesene Asylsuchende ille-
gal in der Schweiz.

Blenden wir zurück: Im April 2011 fuhr ein
Grossaufgebot von Kantonspolizei und
Staatsanwaltschaft in der Asylunterkunft
Hausen vor. Die Eltern und Frauen wur-
den vor den Augen der Kinder in Kasten-
wagen verfrachtet und auf die Staatsan-
waltschaft Brugg-Zurzach gebracht. Noch
am gleichen Tag erhielten sie Strafverfü-
gungen wegen widerrechtlichem Aufent-
halt: Bussen in der Höhe von tausenden
von Franken oder unbedingte Gefängnis-
strafen wurden ausgesprochen. Das Be-
zirksgericht Brugg hat die Staatsanwalt-
schaft korrigiert und die Strafmasse mas-
siv verringert.

Trotzdem nichts gelernt

Knapp drei Monate nach der letzten Ver-
urteilung Ende Juli 2011 wurden wieder
alle BewohnerInnen der Asylunterkunft
in Hausen von derselben Staatsanwalt-
schaft vorgeladen. Das Vergehen ist bei
allen das Gleiche: widerrechtlicher Auf-
enthalt. Alle erhalten diesmal unbedingte
Freiheitsstrafen zwischen drei und sechs
Monaten. In der Unterkunft wohnen Ehe-
paare, Familien mit Kindern, allein erzieh-
ende Mütter und allein stehende Frauen.
Sie gehören zu den besonders verletz-
lichen Personen. Bei einigen sind noch
Verfahren in Sachen Asyl und Aufenthalt
hängig.

Strafrecht statt Ausländerrecht

1994 wurde mit der Ausschaffunghaft ein
Instrument geschaffen, um Abgewiese-
ne in ihr Herkunftsland zurückzuschaffen.
Da dies offenbar nicht gelingt, sucht der

Kanton Aargau den Weg über das Straf-
recht, um die Menschen zur Ausreise zu
zwingen. Das ist definitiv nicht im Sinne
des Gesetzgebers und muss sofort ge-
stoppt werden.

Wir stehen nicht alleine da mit dieser
Meinung. Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) mit Sitz in Luxenburg ist der An-
sicht, dass die Mitgliedstaaten nicht be-
fugt sind, zur Abhilfe des illegalen Auf-
enthaltes eine Freiheitsstrafe allein des-
halb zu verhängen, weil sich ein Dritt-
staatsangehöriger weiterhin illegal im
Land aufhält und andere Massnahmen
zur Zwangsausreise fehlgeschlagen sind
(Urteil vom 28. April 2011, C-61/11 PPU).

Ein solches Vorgehen ist mit der EU-
Rückführungsrichtlinie unvereinbar. Die-
se schreibt genau vor, welches Verfahr-
en bei der Rückführung von Ausländern
anzuwenden ist, die sich illegal in einem
Mitgliedstaat aufhalten. Das nationale
Recht der Mitgliedstaaten darf von dies-
en Vorgaben nicht durch strengere Re-
geln abweichen.

Das Schweizer Parlament hat die Rück-
führungsrichtlinien mit Bundesbeschluss
vom 18. Juni 2010 vollumfänglich ins
Bundesrecht übernommen.

Fragwürdiges Vorgehen

Dass es keine schnelle Lösung gibt, ist
allen klar, aber das eben beschriebene
Vorgehen ist eines Rechtsstaats nicht
würdig. Wir wissen, dass Menschen, die
ins Abseits gedrängt werden, nicht mehr
handlungsfähig sind, dass sie für sich und
ihr Leben keine Perspektiven entwickeln
können. Auch wenn diese Menschen die
Schweiz verlassen müssen: Nichts recht-
fertigt das Vorgehen der Staatsanwalt-
schaft Brugg-Zurzach. Es ist die Aufgabe
des zuständigen Departements dies zu
unterbinden. (pb)

www.netzwerkasyl.ch

Unterstützen Sie unsere
Arbeit mit einer Spende,

einer Mitgliedschaft
oder engagieren Sie sich
in der Freiwillligenarbeit.

mehr unter

Der Aargau ignoriert die Vorgaben

des Europäischen Gerichtshofes

und die Rückführungsrichtlinien

indem er das Strafgesetz

anwendet.

� Der Kanton Aargau weist seinen
NothilfebezügerInnen eine
Unterkunft zu und büsst sie dann
genau dort:
Ist das korrekt?

� Bei einem Taggeld von Franken
7.50 beträgt der Bussentagessatz
30.00 Franken:
Ist das verhältnismässig?

� NothilfebezügerInnen erhalten alle
paar Monate eine Strafverfügung:
Ist dies im Sinne des
Gesetzgebers?

� Eltern gehen ins Gefängnis, Kinder
werden fremdplatziert: Ist das
kindgerecht?

� Gefängnisstrafen, Polizeieinsätze,
Gerichtsverfahren, Fremdplatzier-
ung etc. binden viel Personal und
Ressourcen:
Sind die Kosten für die Öffentlich-
keit tragbar?

� Ist es für einen Staat legitim,
Menschen so stark unter Druck
zu setzen mit dem Ziel, dass sie
die Schweiz verlassen, respektive
untertauchen?

� Wäre es nicht Aufgabe einer
verantwortungsvollen Regierung,
Augenmass zu halten bei
besonders verletzlichen Personen
wie Kindern, Frauen und Kranken,
anstatt diese zu kriminalisieren?

Impressum

Herausgeber:
Verein Netzwerk Asyl Aargau
Postfach 15, 5623 Boswil

Franca Hirt (Geschäftsstellenleiterin)

Redaktionelle MitarbeiterInnen dieser Ausgabe:

Patrizia Bertschi, Präsidentin (pb)
Valentin Emmenegger (ve)
Max Heimgartner (mh)
Franca Hirt (fh)

Die Newsletter kann kostenlos abonniert werden
unter info@netzwerkasyl.ch
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